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1. ZWECK 
  

 Das SBV Master bezweckt, die nationale Bocciatätigkeit zu fördern und die Spieler/innen, welche in der 
Jahreswertung die besten Resultate bei den Schweizer-Meisterschaften und Nationalen Turniere erzielt 
haben, zu ehren.. 

 

2. ORGANISATION 
 

        Jährlich wird von der NTSK ein Wettkampf organisiert, genannt SBV Master. 
 

3. ZUTEILUNG 
 

 Die Zuteilung des Wettkampfes an die Organisatoren erfolgt an der Frühjahrs-DV des SBV. 
 

4. TEILNAHME 
   

 Am der SBV-Master nehmen die 8 Bestklassierten des SBV Preises der Herren und die 8 Bestklassierten des 
SBV Preises für Frauen teil. Die Teilnahme ist obligatorisch. 

 Bei Nichtteilnahme infolge höherer Gewalt beschliesst die NTSK über die allfälligen Ersatzspieler/innen. 
 

5. AUSTRAGUNGSMODUS 
 

 Männer und Frauen: 2 Vierer-Runden mit der Formel "POULE": 
 

 Internationale Regeln CH; Partie à 12 Punkte. 
 

 1. Partie 1 gegen 2  /  2. Partie 3 gegen 4  /  3. Partie Verlierer gegen Verlierer  /  4. Partie Sieger gegen 
Sieger  /  5. Partie Sieger 3. Partie gegen Verlierer 4. Partie. 

 

Der Gewinner des 4. Spiels belegt Platz 1. 
 

Der Gewinner des 5. Spiels belegt Platz 2. 
 

Die 2 Gruppenersten qualifizieren sich für die Halbfinals und spielen wie folgt: 
 

1-ter Gruppe A gegen 2-ter Gruppe B 1-ter Gruppe B gegen 2-ter Gruppe A 
 

              Die Sieger bestreiten den Final. 
 

5.1 Der Wettkampf wird unter Berücksichtigung der Gesetztenliste ausgelost “Teste di serie”.  
 

6. AUSLOSUNG UND TURNIERPLAN 
 

        Die Auslosung und der Turnierplan sind Sache der NTSK. Sie werden den Teilnehmern rechtzeitig zugesandt. 
 

7. TURNIERDIREKTOR UND SCHIEDSRICHTER 
 

  Der TD wird von der NTSK; die Schiedsrichter vom Schiedsrichterobmann des gastgebenden Verbandes   
  bestimmt. 
 

8. PRÄMIERUNG 
 

        Den vier Erstklassierten der beiden Turniere werden vom SBV offizielle Anerkennungen und vom   
        gastgebenden Verein/Kantonalverband Naturalpreise abgegeben. 
 

9.     SONSTIGES 
 

        Die Kosten für die Durchführung der Veranstaltung (TD, Schiedsrichter etc.) werden vom SBV getragen. 
 

10. INKRAFTTRETEN 
 

        Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2024 in Kraft und annulliert alle vorhergehenden.. 
 
         
 
 
        Der Präsident des SBV:       Der Präsident der NTSK: 

        Teresina Quadranti       Giovanni Rapaglià 

                           
 


